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ein faires und gut umsetzbares reglement ist zentraler bestandteil 
für eine gut funktionierende Stockwerkeigentums-Gemeinschaft. 
auch im Hinblick auf eine langfristig optimierte Unterhalts- und 
erneuerungsplanung spielt das reglement eine wichtige rolle. 
rechte und Pflichten der eigentümerinnen und eigentümer, sowie 
Zuständigkeiten und Prozessabläufe rund um Unterhalt und 
erneue rung sind darin geregelt. 
Das im rahmen des Forschungsprojektes «langzeitstrategien  
im Stockwerkeigentum (StWe)» (2012 bis 2014) erarbeitete 
Faltblatt fasst empfehlungen und Stolpersteine für StWe-regle-
mente zusammen und zeigt auf, worauf eigentümerinnen und 
eigentümer im Hinblick auf Unterhalt und erneuerung achten 
sollten. ergänzend wird dargelegt, in welchen bereichen es sinn-
voll ist, das reglement um schriftlich fixierte Zielsetzungen zu 
ergänzen. Die Kernelemente sind:
 Zielsetzung a: erhaltungsstrategie
 Zielsetzung b: erhaltungsziel
 Zielsetzung C: Finanzierungsplanung1

1  Nachfolgend wird von Finanzierungsplanung gespro-
chen, wenn diese sowohl elemente der Finanz- wie 
auch der Finanzierungsplanung beinhaltet. Finanz-
planung meint die Planung über den aufwand und  
die anfallenden Kosten. Finanzierungsplanung sucht 
nach Finanzierungsmöglichkeiten bzw. Möglichkeiten, 
wie die anfallenden Kosten gedeckt werden können.

g		Die Inhalte des Faltblatts werden durch einen themenbericht ergänzt.  
Dieser enthält kommentierte Musterklauseln, die sich an Investoren, Verwalter 
und im bereich des StWe tätige juristen richten. Gängige Musterreglements 
wie dasjenige des Hauseigentümerverbandes Schweiz HeV oder des Haus-
vereins können durch diese Klauseln angepasst oder ergänzt werden.  
Davon aus gehend wird im themenbericht aufgezeigt, welche artikel besonders 
erneuerungsrelevant sind. Diese werden kommentiert. Der themenbericht 
enthält zudem konkrete Formulierungsvorschläge für die im Faltblatt darge-
stellten Zielsetzungen.

Das Faltblatt richtet sich an StW-eigentümerinnen und -eigentümer 
sowie an Personen, die StWe erwerben wollen (Kaufinteressenten).  
beiden soll es helfen, ein bestehendes reglement zu beurteilen und 
falls nötig, entsprechende Korrekturen und Zielsetzungen anzuregen. 
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1.   eMPFeHlUNGeN UND «StolPerSteINe» 
Für StWe-reGleMeNte

Im Hinblick auf die optimie-
rung von Unterhalt und  
erneuerung einer StWe-
liegen schaft gilt es zu prüfen,  
ob alle wichtigen Inhalte  
im reglement enthalten sind.

Im StWe werden «gemeinschaftliche teile» 
und «teile im Sonderrecht» unterschieden. 
Gemeinschaftliche teile unterstehen den  
regeln des Miteigentums, teile im Sonder-
recht sind Gebäudeteile, die den jeweiligen 
StW-eigentümerinnen und -eigentümern  
alleine gehören, z.b. die bauteile innerhalb der 
Wohnung. Darüber hinaus existieren bereiche 
im Sondernutzungsrecht. Dieses berechtigt 
einzelne eigentümerinnen und eigentümer 
bestimmte gemeinschaftliche teile zu ver-
einbarten Zwecken ausschliesslich zu nutzen. 

teIle Der lIeGeNSCHaFt IM SoNDerreCHt
eine im reglement fixierte beschreibung von 
teilen im Sonderrecht ist in mehrfacher Hin-
sicht relevant für Unterhalt und erneuerung 
einer StWe-liegenschaft: es kann sein, dass 
selbst für Veränderungen von teilen im  
Sonderrecht die Zustimmung der StW-eigen-
tümerinnen und -eigentümer mit einfachem 
Mehr nötig ist, wenn dadurch das äussere er-
scheinungsbild beeinträchtigt wird. traditio-
nellerweise sind dies Fenster, Sonnenstoren  
oder Sichtschutzelemente im privaten aussen-
raum. erneuerungen von teilen im Sonder-
recht müssen privat finanziert werden. Selbst 
wenn Instandstellungen der gesamten Ge-
meinschaft zu Gute kommen, können sie nicht 
dem erneuerungsfonds (eF) belastet werden. 

teIle Der lIeGeNSCHaFt IM SoNDer-
NUtZUNGSreCHt
Die teile der liegenschaft im Sondernutzungs-
recht sind gesetzlich kaum geregelt. auf-
grund von einschlägigen bestimmungen im 
begründungsakt oder im reglement verhält 
es sich mit teilen im Sondernutzungsrecht 
oftmals ähnlich wie bei sonderrechtlichen 
teilen. StW-eigentümerinnen und -eigentümer  
müssen hier für den Unterhalt als Folge solcher 
regelungen oftmals selbst aufkommen.  
Grössere Unterhalts- und erneuerungsarbeiten 
sind aber mit der Gemeinschaft abzustimmen 
(z.b. die Sanierung einer Dachterrasse).

NUtZUNG Der teIle IM SoNDerreCHt
Die Nutzung der teile im Sonderrecht findet 
ihre begrenzung in den sonderrechtlichen  
ansprüchen der übrigen StW-eigentümerinnen 
und -eigentümer und in den gemeinschaftli-
chen Interessen. Um Konflikten vorzubeugen, 
sollte deshalb die Nutzung der teile im Sonder-
recht klar und bei Verstössen auch sanktio-
nierend geregelt werden. Das reglement soll  
für die Gemeinschaft auch Mittel sein, um das 
friedliche Zusammenleben zu gewährleisten.2

ZUGaNGSreCHt Der VerWaltUNG
Um eine gute Kooperation der StWe-Gemein-
schaft sowie der Hausgemeinschaft (inkl. 
Mietern) zu gewährleisten, müssen die Ver-
waltung und allfällige weitere beauftragte  
Zugang zum Gebäude haben. Diese bestim-
mung ist sowohl für die alltäglichen Verwal-
tungsaufgaben von entscheidender bedeu-
tung, als auch für die mit der Unterhalts- und 
erneuerungsplanung beauftragten baufach-
leute. Der Verwaltung sowie anderen beauf-
tragten ist deshalb der Zutritt zu den räumen 
im Sonderrecht nach angemessener ankündi-
gung stets zu gestatten:
–  zur Feststellung und behebung von Schäden
–  für umfassende bauzustandsanalysen
–  für die Durchführung von erneuerungs- und 

Umbauarbeiten am Gebäude sowie 
–  zur Verteilung der Gemeinschaftskosten 

nötige Kontrollen (z.b. das ablesen von 
Zählern etc.)

NUtZUNG Der GeMeINSCHaFtlICHeN teIle
Die Nutzung der gemeinschaftlichen teile 
erfordert gegenseitige rücksichtnahme und 
entsprechend klare regeln:

jede StW-eigentümerin und jeder StW-eigen-
tümer sollte die gemeinschaftlichen teile und 
einrichtungen ihrem Zweck entsprechend 
und im rahmen der Gemeinschaftsordnung 
(reglement, Hausordnung, Gebrauchsan-
weisungen) benutzen dürfen. Die rechte der 
übrigen StW-eigentümerinnen und -eigen-
tümer sowie die Interessen der Gemeinschaft 
sind dabei zu wahren.
Untersagt sein sollte das Verändern gemein-
schaftlicher teile sowie deren benutzung  
zum ablagern oder aufstellen von Gegenstän-
den, zum Dauerparkieren oder anbringen  
von Schildern, Plakaten etc.3

2  Vorbeugend kann eine klare regelung konflikt-
vermeidend wirken. S. «tool 6: Kommunikation und 
Konfliktmanagement im StWe»

3  ausgenommen sind teile im Sondernutzungsrecht, 
die z.b. explizit als abstellraum ausgewiesen sind 
(auch im gemeinschaftlichen teil), S. «tool 8: Plane-
rische empfehlungen für StWe»
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baUlICHe MaSSNaHMeN beI GeMeIN-
SCHaFtlICHeN teIleN
Man unterscheidet bei baulichen Massnahmen 
in bezug auf die gemeinschaftlichen teile der 
liegenschaft zwischen 
–  notwendigen Unterhalts- und erneuerungs-

massnahmen,
–  nützlichen baulichen Massnahmen sowie
–  luxuriöse Massnahmen, die der Verschöne-

rung oder dem Komfort dienen.

Notwendige Unterhalts- und erneuerungs-
arbeiten zielen auf einen Werterhalt im Sinne 
des Gebäudeversicherungswertes, nicht je-
doch des Marktwertes ab. eine beschränkung 
auf notwendige Massnahmen führt mit  
der Zeit daher zu einem Wertverlust der StWe-
liegenschaft.
Nützliche bauliche Massnahmen sind für die 
Funktionsfähigkeit der liegenschaft nicht  
erforderlich, bewirken aber als zeitgemässe 
Modernisierung bzw. anpassung an den tech-
nischen Fortschritt eine Wertsteigerung.
Der Verschönerung und dem Komfort dienende 
Massnahmen gelten als luxuriös und kommen 
im rahmen von Unterhaltsarbeiten daher  
selten in Frage. Die abgrenzung zu den nützli-
chen baulichen Massnahmen ist aber nicht  
immer leicht und muss daher im einzelfall 
diskutiert und bestimmt werden.

VerteIlSCHlüSSel IN beZUG aUF GeMeIN-
SCHaFtlICHe KoSteN UND laSteN
Zu den gemeinschaftlichen Kosten gehört der 
aufwand für Unterhalt und erneuerung der  
gemeinschaftlichen teile sowie für deren Ver-
waltung. Soweit im reglement nicht anders 
festgehalten, werden diese Kosten nach Mass-
gabe der Wertquoten unter den einzelnen StW- 
eigentümerinnen und -eigentümern verteilt.

erNeUerUNGSFoNDS (eF)
Der eF dient als zentrales Werkzeug zur Finan-
zierung von Unterhalts- und erneuerungs-
massnahmen an den gemeinschaftlichen tei len. 

Der erneuerungsfonds ist von 
Gesetzes wegen nicht obli-
gatorisch, dessen ein richtung 
und ausreichende Äufnung  
ist aber sehr empfehlenswert. 

ein gut geäuf neter eF kann der finanziellen 
überforderung einzelner StW-eigentümerinnen 
und -eigentümer bei umfassendem erneue-
rungsbedarf vorbeugen.

ZUStÄNDIGKeIt UND aUFGabeN Der  
StWe-VerSaMMlUNG
Die StWe-Versammlung entscheidet über alle 
gemeinschaftlichen Verwaltungsangelegen-
heiten, sofern diese nicht der Verwaltung oder 
einem anderen organ (ausschuss) übertragen 
wurden. Das reglement macht angaben zu 
Zuständigkeiten und aufgaben, einberufung  
und leitung, beschlussfähigkeit und beschluss -
fassung, sowie zu Stimmrecht und Vertretung. 
Hier sind auch einzuhaltende Fristen geregelt.4

ZUStÄNDIGKeIt UND aUFGabeN Der Ver-
WaltUNG
Die Verwaltung sorgt dafür, dass die Verwal-
tungsaufgaben erledigt werden und ver-
pflichtet sich zur beachtung der gesetzlichen 
Vorgaben und liegenschaftsspezifischen  
regelungen (begründungsakt, reglement, 
Hausordnung, Versammlungsbeschlüsse etc.). 
Sie ist zentrale anlaufstelle für die langfristige 
Unterhalts-, erneuerungs- und Finanzierungs-
planung sowie für das Konfliktmanagement 
verantwortlich.5

StreItIGKeIteN
Differenzen innerhalb der StWe-Gemeinschaft, 
zwischen der Gemeinschaft und einzelnen 
StW-eigentümerinnen und -eigentümern sowie 
der Verwaltung sollten zunächst mittels 
Media tion oder anderen aussergerichtlichen 
Konfliktbewältigungsstrategien gelöst werden.
Führen diese Massnahmen nicht zum erfolg, 
kann in einem nächsten Schritt das zuständige 
Gericht am ort der liegenschaft zur richter-
lichen Klärung des Konflikts angerufen werden.

4  Weitere ausführungen s. themenbericht «tool 4: Muster-
reglement und Zielsetzungen für StWe», abs. 3.18

5  Weitere ausführungen finden sich in «tool 5: 
Kommentiertes Pflichtenheft Verwaltung StWe» und 
«tool 6: Kommunikation und Konfliktmanagement 
im StWe»
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2.  ZIelSetZUNGeN

Zielsetzungen im reglement 
helfen die Ziele und das 
geeignete Vorgehen für den 
erhalt der liegenschaft zu 
formulieren und Unterhalt 
und erneuerung planbar  
zu machen. 

ZIelSetZUNG a
erHaltUNGSStrateGIe
eine erhaltungsstrategie legt fest, wie und mit 
welchen Massnahmen eine StWe-Gemeinschaft 
vorgehen will, um ein angestrebtes erhaltungs-
ziel (s. Zielsetzung b) zu gewährleisten. Sinnvoller-
weise wird dieses Vorgehen innerhalb der  
Gemeinschaft frühzeitig diskutiert, um allfällige 
spätere Konflikte zu verhindern. 

Inhalte einer Zielsetzung «erhaltungsstrategie» 

können sein: 
–  Pflicht zur beauftragung einer Verwaltung  

mit präzisiertem Pflichtenheft im bereich der  
technischen bewirtschaftung

–  bildung eines technischen ausschusses mit 
präzisen aufgaben und Kompetenzen 

–   Umsetzung und Fortschreibung folgender  
Dokumente und Massnahmen: 

 Zielsetzung a: erhaltungsstrategie (vorliegend) 
 Zielsetzung b: erhaltungsziel6

 Zielsetzung C: Finanzierungsplanung7

 Instrument a: erneuerungsterminplan8 
 Instrument b: Prognose erneuerungsfonds9  
 Instrument C: Massnahmenübersicht10  
  Umfassende bauzustandsanalyse (ca. alle 10 

bis 15 jahre)

ergänzend ist es sinnvoll, wenn sich die StWe-
Gemeinschaft auf eine bestimmte Vorgehens-
weise bei der Vorbereitung, Projektierung und 
realisierung umfassender Unterhalts- und er-
neuerungsmassnahmen einigt.11
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ZIelSetZUNG C
FINaNZIerUNGSPlaNUNG
Sinnvollerweise wird die Äufnung eines erneue-
rungsfonds (eF) sowie die Höhe der jährlichen 
Fondseinlage innerhalb der StWe-Gemein-
schaft diskutiert und in einer Zielsetzung fixiert. 
Die jährliche einlage sollte dabei zunächst  
0.5 Prozent des Gebäudeversicherungswertes 
betragen und kann später liegenschaftsspezi-
fisch und bedarfsabhängig angepasst werden.

basierend auf dem langfristigen erhaltungs-
ziel (s.o.) sollte die Gemeinschaft zudem  
möglichst frühzeitig diskutieren, welche Mass-
nahmen (notwendige, nützliche und/oder 
luxuriöse Massnahmen) dieser Zielsetzung 
dienen. Dabei ist auch zu bestimmen, welche 
Massnahmen über den eF gedeckt werden.  
Ggf. einigt sich die Gemeinschaft auch darauf, 
einen teil der erneuerungskosten stets über  
private Kostendeckungsbeiträge zu finanzieren, 
was die Äufnungshöhe des eF reduziert.  
Im Hinblick auf die tatsächliche Finanzier bar keit 
von Unterhalts- und erneuerungsmassnahmen 
birgt dies jedoch risiken.

basierend auf den in der erhaltungsstrategie 
verankerten Instrumenten sollte die jährliche 
einlage in den eF und allfällige anpassungen 
durch die Verwaltung überprüft werden. Diese 
schätzt die zukünftig notwendigen erneue-
rungskosten gemäss erneuerungsterminplan 
und erstellt hierfür eine Prognose eF.12

 
bestandteil der Zielsetzung Finanzierungs-
planung kann zudem eine anlagestrategie  
für die Gelder im eF sein.

Die Zielsetzungen sind als integrierender  
bestandteil des reglements in dessen anhang 
aufzuführen und von den StW-eigentümer-
innen und -eigentümern zur Kenntnisnahme zu  
unterzeichnen. Sie dienen der strategischen 
Planung der StWe-Gemeinschaft im Hinblick 
auf den Unterhalt und die erneuerung der 
liegenschaft und können bei Unklarheiten zur 
auslegung von erneuerungsbeschlüssen  
herangezogen werden. Die Zielsetzungen  
der erhaltungsstrategie sowie des erhaltungs-
ziels werden mit Zustimmung der Mehrheit  
der StW-eigentümer, die gleichzeitig den  
grösseren teil der Sache vertritt (Mehrheit 
Wertquoten), beschlossen, während die Fest - 
legung der Zielsetzung der Finanzierungs-
planung ein einfaches Mehr der anwesenden 
StW-eigentümerinnen und -eigentümern  
bedarf. Nach deren Festsetzung können die 
jeweiligen Zielsetzungen bei erfüllung  
der erforderlichen Quoren jederzeit abgeän-
dert werden.

12  bestandteile des «tool 3: Instrumente zur  
erneuerungsplanung von StWe».

ZIelSetZUNG b 
erHaltUNGSZIel
ein langfristiger Werterhalt einer liegenschaft, 
der den wandelnden ansprüchen an die Gebäude-
qualität und der Sicherung des Marktwertes ge-
recht wird, kann oft nur durch Modernisierungen 
und anpassungen an den technischen Fortschritt 
und somit durch eine Kombination von wert-
steigernden (nützlichen) UND werterhaltenden 
(notwendigen) baulichen Massnahmen umge-
setzt werden. 

Für die Umsetzung dieser Massnahmen sind die 
möglichst frühzeitige Diskussion und Verein-
barung eines langfristigen erhaltungsziels für die 
StWe-liegenschaft durch die Gemeinschaft von 
Vorteil. Der oben beschriebene Standard kann 
dabei als «Werterhalt Plus» bezeichnet werden. 
Findet diese Diskussion über ein langfristiges  
erhaltungsziel nicht statt, bleibt unklar, welchen 
liegenschaftsstandard die einzelnen StW-eigen-
tümerinnen und -eigentümer anstreben, was zu 
Konflikten führen und die Genehmigung und  
Umsetzung entsprechender Unterhalts- und er-
neuerungsmassnahmen verzögern kann. 

6 – 7    S. themenbericht «tool 4: Musterregle-
ment und Zielsetzungen für StWe»

8 – 10   S. «tool 3: Instrumente zur erneuerungs-
planung von StWe»

11  S. entsprechende Meilensteine «tool 2:  
optimierter erhaltungsprozess für StWe»
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3.toolS

Im rahmen des Forschungs-
projektes wurden über das 
vorliegende Faltblatt hinaus 
folgende tools erarbeitet,  
welche zusammen einer  
Umsetzung von langzeit-
strategien im StWe in  
den bereichen Unterhalt  
und erneuerung dienen.

tool 1
Informationen zu Stockwerkeigentum 
g Faltblatt und themenbericht

tool 2
optimierter erhaltungsprozess für  
Stockwerkeigentum gFaltblatt, Darstellungen  

und themenbericht

tool 3
Instrumente zur erneuerungsplanung von 
Stockwerkeigentum gFaltblatt, drei Instrumente 

sowie themenbericht

tool 4
Musterreglement und Zielsetzungen für Stock-
werkeigentum gFaltblatt und themen bericht mit 

Vorschlägen für drei Zielsetzungen

tool 5 
Kommentiertes Pflichtenheft Verwaltung  
Stockwerkeigentum gFaltblatt und themenbericht

tool 6
Kommunikation und Konfliktmanagement im 
Stockwerkeigentum gFaltblatt und themenbericht

tool 7
anreize erneuerung von Stockwerkeigentum 
gFaltblatt und themenbericht

tool 8
Planerische empfehlungen für Stock werk-
eigentum gFaltblatt

Alle faltblätter und instrumente der  
«luzerner toolbox» können über  
www.hslu.ch/cctp-stwe bezogen werden.
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KoMPeteNZZeNtrUM tYPoloGIe & PlaNUNG IN arCHIteKtUr (CCtP)

Ziel des Forschungsprojektes war die erarbeitung einer toolbox für Stockwerk-
eigentümerinnen und -eigentümer, Investoren und Verwaltungen, die  
Instrumente zur Prozessoptimierung und Wissensvermittlung beinhaltet.  
Die Instrumente dienen gesamthaft einer Umsetzung von langzeitstrategien  
in den bereichen Unterhalt und erneuerung. 
Neben Informationen für StWe-Käuferinnen und -Käufer, der Darstellung eines 
optimierten erneuerungsablaufs und einem erneuerungsterminplan mit Kosten-
schätzungen, gibt es unter anderem Inputs zum reglement und zu Verwaltungs-
aufgaben, sowie ein Kommunikations- und Konfliktmanagementtool. 

Die «luzerner toolbox» ist erhältlich unter
www.hslu.ch/cctp-stwe

Das Kompetenzzentrum typologie & Planung in architektur (CCtP)  
erforscht die Interaktion zwischen Mensch und gebauter Umwelt.  
es untersucht architektonischen raum als lebensraum, im Kontext sich  
verändernder anforderungen. Dabei steht die transformation von  
Gebäuden und Quartieren im Zentrum der wissenschaftlichen arbeit. 
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